
 
 
 
 
   

Status Deichverband Hodenhagen vom 10.05.2026 
 

Zwischenstand der Aktivitäten zur Neugründung 

 

 

In den letzten Wochen kam es zu Berichten in der örtlichen Presse, die sich mit der 

Neugründung der Deichverbände im Landkreis beschäftigten. Wir sind von zahlrei-

chen Einwohnern hierauf angesprochen worden und möchten die aktuellen Ergeb-

nisse zur Neugründung des Deichverbands zum Anlass nehmen, um die Situation 

zusammenfassend darzustellen. 

 

Wir erinnern an die Auflösung der Deichverbände durch die Verfügung des LK Hei-

dekreis aus dem Dezember 2024. Anlass war ein Formfehler des LK anlässlich der 

Verbandsgründungen, denn die Karte der Verbandsgebiete war nicht Gegenstand 

der Satzung. Hierauf hatte der Vorstand den LK zwar lange vor dem fraglichen Urteil 

des obersten Verwaltungsgerichts hingewiesen und ebendiese Karte zur Veröffent-

lichung geliefert, aber der LK hatte eine Ergänzung der Satzung, mit der das Prob-

lem gelöst worden wäre, nicht vorgenommen. 

 

Der Verbandsvorstand hatte Ende 2024 gegen die Auflösungsverfügung geklagt und 

in einem mit dem LK geschlossenen Vergleich vor dem VWG Lüneburg die Arbeits-

teilung zwischen Vorstand und LK bis zur Neugründung des Deichverbands verein-

bart. Seinerzeit gingen wir davon aus, dass der neue Verband bis Ende 2025 rechts-

gültig gegründet wird. Es war ja nur die „Karte“ zu ergänzen, und die dafür erforder-

lichen Berechnungen waren schon Jahre vorher von uns durchgeführt worden. Für 

eine solche überschaubare Phase hielten wir eine detaillierte Festlegung der gegen-

seitigen Aufgaben für entbehrlich, auch deshalb, weil der Vergleich auch eine Betei-

ligung des Vorstands an der Neugründung des Verbands explizit vorsah. Die auf 

den Konten liegenden Barmittel von über 80.T€ hielten wir für ausreichend um die 

Aufgaben der Deichunterhaltung in diesem Zeitraum zu finanzieren. 

 

Jetzt, etwa 1 ½ Jahre später, ist der Deichverband immer noch nicht gegründet, und 

nach Lage der Dinge wird es hierfür auch noch einige Zeit brauchen. Daher halten 

wir es für erforderlich, einen Zwischenbericht zu erstellen, der all die Punkte enthält, 

die immer wieder angefragt werden. 
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1.) Der LK führt die gesetzlich vorgeschriebene Deichschauen bei allen 3 ehema-

ligen Verbänden (Hodenhagen, Eilte, Leinetal) zweimal im Jahr durch. Hierbei 

werden die vor der Auflösung im Dezember 2024 amtierenden Deichvorstände 

geladen. Die Anwesenden werden auch jedes Mal mit „Deichverband----“ 

angesprochen. Da muss man sich ja fragen, wieso es dann überhaupt eine 

Auflösung der Deichverbände zu einem Zeitpunkt gegeben hat an dem die 

Voraussetzung für eine Neugründung noch gar nicht gegeben war. 

 

2.) Der LK hat über ein Hannoveraner Ingenieurbüro das vor einem HQ100 (hun-

dertjähriges Hochwasser) geschützte Verbandsgebiet berechnen lassen. 

Ebendieses Ingenieurbüro hatte bereits Jahre vorher auf Veranlassung des 

DV Hodenhagen diese Berechnungen durchgeführt und dem LK zur Verfü-

gung gestellt. Im Ergebnis sind 3 Karten entstanden, die wir separat veröf-

fentlichen. 
 

3.) Anlässlich der Bau-Ausschusssitzung des LK am 27.02.2026 hatte der Ver-

bandsvorsteher auf Fehler in der ausgelegten Karte für Hodenhagen bemän-

gelt. Der Bauausschuss verabschiedete die Karten dann ohne Gegenstimme. 
 

4.) Am 13.03.2026 beschloss der Kreistag die Festlegung des deichgeschützten 

Gebiets für die 3 zu gründenden Verbände (Verordnung veröffentlicht im 

Amtsblatt 6/26 vom 31.03.2026). Anlässlich dieser Kreistagssitzung wies der 

Verbandsvorsteher noch einmal auf die nicht vollständige Karte für Hodenha-

gen. 
 

5.) Der nächste Schritt ist die öffentliche Auslegung der Gebietskarte sowie des 

dazugehörigen Katasters mit den potentiellen zukünftigen Verbandsmitglie-

dern. 
 

6.) Nach Prüfung möglicher Einwände im Rahmen der Auslegung und Veröffent-

lichung der (neuen) Satzung im Amtsblatt wird dann zur Mitgliederversamm-

lung einberufen, die dann die Organe (Ausschuss, Vorstand) des Verbands 

wählt. 
 

 

Da der Vorstand nicht (wie zuvor im Vergleich vereinbart) in die Gründung des 

Verbands eingebunden worden ist, haben wir dem LK gegenüber diesen Bruch der 

Vereinbarung klar angesprochen. Auf eine Antwort warten wir derzeit. Wir werden 

auf unserer Homepage in den kommenden Wochen jeweils eine Aktualisierung 

vornehmen. 


